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Bundesländer Voraussetzungen* 

Krankenhaushygieniker Hygienische Fachkräfte Hygienebeauftragte Ärzte Hygienebeauftragte  Pflegekräfte 

Baden-Württemberg 1. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Hygiene und Umweltmedizin 

 

oder 
 

2. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin  für 
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepi-
demiologie 
 

oder 
 

3. Approbierte/r Humanmediziner/in 
 

+ 
 

Erfolgreich abgeschlossene Facharztwei-
terbildung 
 

+ 
 

Eine von der Landesärztekammer aner-
kannte Zusatzbezeichnung auf dem Gebiet 
der Krankenhaushygiene 
 

oder 
 

Erfolgreicher Abschluss einer strukturier-
ten, curriculären Fortbildung der Bundes-
ärztekammer zum/zur Krankenhaushygie-
niker/in  

 
Anmerkung: 
Werden die Aufgaben des/der Krankenhaus-
hygienikers/in  zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieser Verordnung von Personen wahr-
genommen, die nicht über die genannten 
Qualifikationen verfügen, können sie mit der 
Fortführung dieser Tätigkeit weiter betraut 
werden, wenn sie mindestens ein naturwis-
senschaftliches Studium oder einen Staats-
examensstudiengang Tiermedizin absolviert 
haben, diese Aufgaben seit mindestens drei 
Jahren hauptamtlich wahrgenommen und an 
Fortbildungen in Hygiene, Mikrobiologie und 
Infektionsepidemiologie (Infektiologie) teilge-
nommen haben. 

Führung einer Berufsbezeichnung nach dem 
Krankenpflegegesetz** 
 

+ 
 

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung 
 

+ 
 

Erfolgreicher Abschluss einer Weiterbildung 
zur Hygienefachkraft an einer staatlich aner-
kannten Weiterbildungsstätte mit einer staatli-
chen Prüfung 
 

oder 
 

Gleichwertige Befähigung 

Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung 
 

+ 
 

Erfolgreiche Teilnahme an einer Fortbildung 
zum Erwerb der Qualifikation hygienebeauf-
tragte/r Arzt/Ärztin nach dem Curriculum der 
Bundesärztekammer  
 

Keine Angabe 

 
 

* Fachlich geeignetes Personal darf bis zum 31. Dezember 2016 auch dann als Hygienefachkraft oder als Krankenhaushygienikerin oder -hygieniker eingesetzt werden oder als hygienebeauftragte Ärztin oder hygienebeauftragter 
Arzt bestellt sein, wenn die Anforderungen an die  Qualifikation nicht erfüllt sind 
 

** Krankenpflegegesetz vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442), zuletzt geändert durch Artikel 35 des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515, 2537), in der jeweils geltenden Fassung  
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Bundesländer Voraussetzungen 

Krankenhaushygieniker Hygienische Fachkräfte Hygienebeauftragte Ärzte Hygienebeauftragte  Pflegekräfte 

Bayern 1. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Hygiene und Umweltmedizin 
 

oder 
 

2. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepide-
miologie 
 

(In Krankenhäusern der 2. und 3. Versor-
gungsstufe ausschließlich Bedingung!) 

 

oder 
 

3. Approbierte/r Humanmediziner/in 
 

+ 
 

Erfolgreich abgeschlossene Facharztweiter-
bildung mit klinischem Bezug 

 

oder 
 

Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für öf-
fentliches Gesundheitswesen 

 

+  
 

Eine von der Landesärztekammer anerkann-
te Zusatzbezeichnung auf dem Gebiet der 
Krankenhaushygiene 

 

oder 
 

Erfolgreicher Abschluss einer strukturierten, 
curriculären Fortbildung der Bundesärzte-
kammer zum/zur Krankenhaushygieniker/in 

Gesundheits- und Krankenpfleger/-in 
 

oder  
 

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in 
 

+ 
 

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung  
 
 

Anerkennung als Facharzt/Fachärztin 
 

+ 
 

Weisungsbefugt 
 

+ 
 

Teilnahme an einer strukturierten curricularen 
Fortbildung zum/zur hygienebeauftragten 
Arzt/Ärztin (Umfang: mindestens 40h) 

Gesundheits- und Krankenpfleger/-in  
 

oder  
 

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in  
 

+ 
 

3 Jahre Berufserfahrung  

 

* Fachlich geeignetes Personal darf bis zum 31. Dezember 2016 auch dann als Hygienefachkraft oder als Krankenhaushygienikerin oder -hygieniker eingesetzt werden oder als hygienebeauftragte Ärztin oder hygienebeauftragter 
Arzt oder als Hygienebeauftragte in der Pflege oder Hygienebeauftragter in der Pflegebestellt sein, wenn die Anforderungen an die  Qualifikation nicht erfüllt sind 
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Bundesländer Voraussetzungen* 

Krankenhaushygieniker 
 

 

Hygienische Fachkräfte 

 

 

Hygienebeauftragte Ärzte Hygienebeauftragte Pflegekräfte 

Berlin 1. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Hygiene und Umweltmedizin 

 

oder 
 

2. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepi-
demiologie 

 

oder  
 

3. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin einer 
anderen Fachrichtung  

 

+ 
 

Zusatzbezeichnung auf dem Gebiet der 
Krankenhaushygiene nach der Weiterbil-
dungsordnung einer Landesärztekammer 

 

oder  
 

Erfolgreicher Abschluss einer von einer 
Landesärztekammer anerkannte strukturier-
te Fortbildung zur Krankenhaushygiene 
nach dem Curriculum der Bundesärzte-
kammer  

Führung einer Berufsbezeichnung nach dem 
Krankenpflegegesetz 
 

+ 
 

Erfolgreicher Abschluss der Weiterbildung zur 
Fachkraft für Hygiene an einer staatlich aner-
kannten Weiterbildungsstätte 
 

oder 
 

Gleichwertige Befähigung 

Anerkennung als Facharzt/Fachärztin 
 

+ 
 

Weisungsbefugt 
 

+ 
 

Erfolgreicher Abschluss einer von einer Landes-
ärztekammer anerkannten strukturierten Fortbil-
dung für hygienebeauftragte Ärzte/Ärztinnen nach 
dem Curriculum der Bundesärztekammer (Um-
fang: mindestens 40h) 

Keine Angabe 

Brandenburg 1. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Hygiene und Umweltmedizin 

 

oder 
 

2. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepi-
demiologie 

 

oder 
 

3. Approbierte/r Humanmediziner/in 
 

+ 
 

Erfolgreich abgeschlossene Facharztwei-
terbildung 
 

+ 
 

Eine von der Landesärztekammer aner-
kannte Zusatzbezeichnung auf dem Gebiet 
der Krankenhaushygiene 
 

oder 
 

Erfolgreicher Abschluss einer strukturierten, 
curriculären Fortbildung der Bundesärzte-
kammer zum/zur Krankenhaushygieniker/in 

Führung einer Berufsbezeichnung nach dem 
Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege 
 

+ 
 

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung  
 

+ 
 

Erfolgreicher Abschluss der Weiterbildung zur 
Fachkraft für Hygiene in der Pflege an einer 
staatlich anerkannten Weiterbildungsstätte 

Anerkennung als Facharzt/Fachärztin 
 

+ 
 

Teilnahme an einer von einer Landesärztekam-
mer anerkannten strukturierten curricularen Fort-
bildung zum/zur hygienebeauftragten Arzt/Ärztin 

Führung einer Berufsbezeichnung nach 
dem Gesetz über die Berufe in der Kran-
kenpflege 
 

+ 
 

Mehrjährige Berufserfahrung 

 

* Fachlich geeignetes Personal darf bis zum 31. Dezember 2016 auch dann als Hygienefachkraft oder als Krankenhaushygienikerin oder -hygieniker eingesetzt werden oder als hygienebeauftragte Ärztin oder hygienebeauftragter 
Arzt bestellt sein, wenn die Anforderungen an die  Qualifikation nicht erfüllt sind 
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Bundesländer Voraussetzungen* 

Krankenhaushygieniker 
 

 

Hygienische Fachkräfte 

 

 

Hygienebeauftragte Ärzte Hygienebeauftragte Pflegekräfte 

Bremen 1. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Hygiene und Umweltmedizin 

 

oder 
 

2. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepi-
demiologie 

 

oder 
 

3. Approbierte/r Humanmediziner/in 
 

+ 
 

Erfolgreich abgeschlossene Facharztweiter-
bildung 
 

+ 
 

Eine von der Landesärztekammer anerkann-
te Zusatzbezeichnung auf dem Gebiet der 
Krankenhaushygiene 
 

oder 
 

Erfolgreicher Abschluss einer strukturierten, 
curriculären Fortbildung der Bundesärzte-
kammer zum/zur Krankenhaushygieniker/in 

Führung einer Berufsbezeichnung nach dem 
Krankenpflegegesetz 
 

+ 
 

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung  
 

+ 
 

Erfolgreicher Abschluss der Weiterbildung 
zum/zur Fachgesundheits- und Krankenpfle-
ger/in, Fachkindergesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger/in für Hygiene- und Infektionspräven-
tion an einer staatlich anerkannten Weiterbil-
dungsstätte mit einer staatlichen Prüfung 

Anerkennung als Facharzt/Fachärztin 
 

+ 
 

Erfolgreicher Abschluss einer von einer Landes-
ärztekammer anerkannten strukturierten curricu-
laren Fortbildung für hygienebeauftragte Ärz-
te/Ärztinnen (Umfang: mindestens 40h) 

Keine Angabe 

Hamburg 
 

1. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Hygiene und Umweltmedizin 

 

oder 
 

2. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepi-
demiologie 

 

oder 
 

3. Approbierte/r Humanmediziner/in 
 

+ 
 

Erfolgreich abgeschlossene Facharztweiter-
bildung 
 

+ 
 

Eine von der Landesärztekammer anerkann-
te Zusatzbezeichnung auf dem Gebiet der 
Krankenhaushygiene 
 

oder 
 

Erfolgreicher Abschluss einer durch die 
Landesärztekammer anerkannten struktu-
rierten, curriculären Fortbildung zum/zur 
Krankenhaushygieniker/in 

Führung einer Berufsbezeichnung nach dem 
Krankenpflegegesetz** 
 

+ 
 

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung  
 

+ 
 

Erfolgreicher Abschluss der Weiterbildung zur 
Fachkraft für Hygiene in der Pflege an einer 
staatlich anerkannten Weiterbildungsstätte mit 
einer staatlichen Prüfung 

Anerkennung als Facharzt/Fachärztin 
 

+ 
 

In fachlicher Hinsicht weisungsbefugt 
 

+ 
 

Erfolgreiche Teilnahme an einer von einer Lan-
desärztekammer anerkannten strukturierten 
curricularen Fortbildung zum/zur hygienebeauf-
tragten Arzt/Ärztin (Umfang: mindestens 40h) 

Staatlich anerkannte Gesundheits- und 
Krankenpfleger/-innen 
 

+ 
 

Mehrjährige Berufserfahrung 
 
 

 

* Fachlich geeignetes Personal darf bis zum 31. Dezember 2016 auch eingesetzt werden, wenn die Anforderungen an die Qualifikation nicht erfüllt sind 
 

** Krankenpflegegesetz vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442), zuletzt geändert am 6. Dezember 2011, (BGBl. I S. 2515, 2537), in der jeweils geltenden Fassung
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Bundesländer Voraussetzungen 

Krankenhaushygieniker 
 

 

Hygienische Fachkräfte 

 

 

Hygienebeauftragte Ärzte Hygienebeauftragte Pflegekräfte 

Hessen 1. Approbierte/r Humanmediziner/in 
 

+ 
 

Qualifikation als Facharzt/Fachärztin für Hy-
giene und Umweltmedizin 
 

oder  
 

Qualifikation als Facharzt/Fachärztin 
für Mikrobiologie, Virologie und Infektions-
epidemiologie 
 

+ 
 

Zertifikat Krankenhaushygiene des Berufs-
verbands der Ärzte für Mikrobiologie, Virolo-
gie und Infektionsepidemiologie 
 

oder 
 
Berechtigung zur Führung der Zusatzbe-
zeichnung Krankenhaushygiene nach der 
Weiterbildungsordnung der Landesärzte-
kammer Hessen 
 

+ 
 

Mindestens 9 Monate Tätigkeit (Vollzeit) im 
Bereich der Krankenhaushygiene  und unter 
unmittelbarer Anleitung durch eine/n Kran-
kenhaushygieniker/-in 

Führung  der Weiterbildungsbezeichnung Fach-
krankenschwester/-pfleger bzw. Fachkinder-
krankenschwester/-pfleger für Hygiene* 
 

oder 
 

Führung  der Weiterbildungsbezeichnung Fach-
kraft für Krankenhaushygiene** 
 
Weiterbildung kann berufsbegleitend erfol-
gen. 

1. Approbierte/r Humanmediziner/in 
 

+ 
 

Facharztqualifikation 
 

+ 
 

Teilnahme an einem von einem/einer Kran-
kenhaushygieniker/-in anerkannten Fortbil-
dungskurs (Umfang: mindestens 40h) 

 

Keine Angabe 

 

* Gemäß § 1 der Weiterbildungs- und Prüfungsordnung für Pflegeberufe vom 24. Mai 1996 (GVBl. I S. 284), aufgehoben durch Verordnung vom 6. Dezember 2010 (GVBl. I S. 654) 
 

** Gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 6 der Hessischen Weiterbildungs- und Prüfungsordnung für die Pflege und Entbindungspflege vom 6. Dezember 2010 (GVBl. I S. 654)
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Bundesländer Voraussetzungen* 

Krankenhaushygieniker 
 

 

Hygienische Fachkräfte 

 

 

Hygienebeauftragte Ärzte Hygienebeauftragte Pflegekräfte 

Mecklenburg-
Vorpommern 

1. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Hygiene und Umweltmedizin 

 

oder 
 

2. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepi-
demiologie 
 

+ 
 

Nachgewiesene Weiterbildung im Fach 
Hygiene und Umweltmedizin 

 

oder 
 

3. Approbierte/r Humanmediziner/in 
 

+ 
 

Erfolgreich abgeschlossene Facharztwei-
terbildung 
 

+ 
 

Eine von der Landesärztekammer aner-
kannte Zusatzbezeichnung auf dem Gebiet 
der Krankenhaushygiene 

 
Anmerkung: 
Abweichend hiervon kann diese Aufgabe auch 
von wissenschaftlichen Mitarbeitern/-innen 
wahrgenommen werden, die nicht Humanmedi-
ziner sind, aber bei Inkrafttreten dieser Verord-
nung seit mindestens sieben Jahren ununter-
brochen als Krankenhaushygieniker/-in tätig 
waren. 

Pflegefachkräfte 
 

+ 
 

Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung 
 

+ 
 

Staatlich anerkannte Weiterbildung zur Hygie-
nefachkraft 
 

oder 
 

Abgeschlossene Weiterbildung zur Hygiene-
fachkraft nach den Richtlinien des Robert Koch-
Institutes für Krankenhaushygiene und Infekti-
onsprävention 
.  
 

Anerkennung als Facharzt/Fachärztin 
 

+ 
 

Weisungsbefugt 
 

+ 
 

Kenntnisse und Erfahrungen auf den Gebieten 
der Hygiene und der Medizinischen Mikrobiolo-
gie 
 

+ 
 

Mindestens absolvierter Grundkurs für hygie-
nebeauftragte Ärzte-Teilnahme an entspre-
chenden Fortbildungsmaßnahmen 

Keine Angabe 

 

* Fachlich geeignetes Personal darf bis zum 31. Dezember 2016 auch eingesetzt werden, wenn die Anforderungen an die Qualifikation nicht erfüllt sind 



Voraussetzungen für die Tätigkeiten von HFP gemäß HygVO der Bundesländer Seite 7  © DGKH November 2012 

Bundesländer Voraussetzungen* 

Krankenhaushygieniker 
 

 

Hygienische Fachkräfte 

 

 

Hygienebeauftragte Ärzte Hygienebeauftragte Pflegekräfte 

Niedersachen 1. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Hygiene und Umweltmedizin 

 

oder 
 

2. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepi-
demiologie 
 

oder 
 

3. Rechtmäßig als Arzt/Ärztin tätig ist 
 

+ 
 

Berechtigung zum Tragen einer Zusatzbe-
zeichnung auf dem Gebiet der Kranken-
haushygiene 
 

+ 
 

6 Monate Praxiszeit in der Krankenhaushy-
giene, soweit diese nicht bereits im Rah-
men der Weiterbildung abgeleistet worden 
ist  

 

(Die Praxiszeit muss unter Anleitung ei-
ner/s Arztes/Ärztin abgeleistet worden sein, 
der/die auf dem Gebiet Hygiene und Um-
weltmedizin oder dem Gebiet  Mikrobiolo-
gie, Virologie und Infektionsepidemiologie  
zur Weiterbildung ermächtigt oder seit min-
destens2  Jahren hauptberuflich als Kran-
kenhaushygieniker/-in tätig ist) 

Führung  einer Berufsbezeichnung nach dem 
Krankenpflegegesetz  
 

+ 
 

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Kran-
kenpfleger/-in 
 

+ 
 

Führung der Weiterbildungsbezeichnung Fach-
kraft für Hygiene in der Pflege 

Anerkennung als Facharzt/Fachärztin 
 

+ 
 

Weisungsbefugt 
 

+ 
 

Erfolgreiche Teilnahme an einer von der Ärzte-
kammer Niedersachsen anerkannten Fortbil-
dung zum/zur hygienebeauftragten Arzt/Ärztin 
(Umfang: mindestens 40h)  
 

Keine Angabe 

Nordrhein-Westfalen Keine Angabe Hygienefachpfleger/-schwestern 
 

+ 
 

Erfolgreicher Abschluss einer qualifizierten, 
staatlich anerkannten Weiterbildung zur Hygie-
nefachkraft  

Klinisch tätige/r Ärzt/Ärztin 
 

+ 
 

Fachliche Weisungsbefugnis 
 

+ 
 

Entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen in 
Hygiene und Infektionsprävention 
 

+ 
 

Erfolgreiche Teilnahme an einer entsprechen-
den Fortbildung in der Hygiene zum/zur hygie-
nebeauftragten Arzt/Ärztin 

Staatlich anerkannte Gesundheits- und Kran-
kenpfleger/- innen 
 

+ 
 

Mehrjährige Berufserfahrung 

 
 

* Fachlich geeignetes Personal darf bis zum 31. Dezember 2016 auch eingesetzt werden, wenn die Anforderungen an die Qualifikation nicht erfüllt sind (gilt nicht für Nordrhein-Westfalen!)
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Bundesländer Voraussetzungen* 

Krankenhaushygieniker 
 

 

Hygienische Fachkräfte 

 

 

Hygienebeauftragte Ärzte Hygienebeauftragte Pflegekräfte 

Rheinland-Pfalz 1. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Hygiene und Umweltmedizin 

 

oder 
 

2. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepi-
demiologie 
 

oder 
 

3. Approbierte/r Humanmediziner/in 
 

+ 
 

Erfolgreich abgeschlossene Facharztweiter-
bildung 
 

+ 
 

Eine von der Landesärztekammer anerkann-
te Zusatzbezeichnung auf dem Gebiet der 
Krankenhaushygiene 
 

oder 
 

Erfolgreicher Abschluss einer durch die 
Landesärztekammer anerkannten struktu-
rierten, curriculären Fortbildung zum/zur 
Krankenhaushygieniker/in 

Führung  einer Berufsbezeichnung nach dem 
Krankenpflegegesetz  
 

oder 
 

Führung einer vergleichbaren Berufsbezeich-
nung 
 

+ 
 

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung 
 

+ 
 

Erfolgreicher Abschluss einer Weiterbildung zur 
Fachkraft für Hygiene in der Pflege an einer 
staatlich anerkannten Weiterbildungsstätte mit 
staatlicher Prüfung 

Möglichst erfahrene Ärzte/Ärztinnen 
 

+ 
 

Leitungsfunktion 
 

+ 
 

Mindestens 2 Jahre klinisch tätig 
 

+ 
 

Erfolgreiche Teilnahme an einer von einer Lan-
desärztekammer  anerkannten strukturierten 
curricularen Fortbildung zum/zur hygienebeauf-
tragten Arzt/Ärztin (Umfang: mindestens 40h)  
 

Erfahrene, hygieneinteressierte und in 
ihrem Tätigkeitsbereich anerkannte Perso-
nen 
 

+ 
 

Führung  einer Berufsbezeichnung nach 
dem Krankenpflegegesetz  
 

oder 
 

Führung einer vergleichbaren Berufsbe-
zeichnung 
 
 

 

* Fachlich geeignetes Personal darf bis zum 31. Dezember 2016 auch eingesetzt werden, wenn die Anforderungen an die Qualifikation nicht erfüllt sind; Hygienebeauftrage Ärzte/Ärztinnen sind bis spätestens 1. April 2013 zu 
stellen
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Bundesländer Voraussetzungen* 

Hygienische Fachkräfte Hygienische Fachkräfte 

 

 

Hygienebeauftragte Ärzte Hygienebeauftragte Pflegekräfte 

Saarland 1. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Hygiene und Umweltmedizin 

 

oder 
 

2. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepi-
demiologie 
 

oder 
 

3. Approbierte/r Humanmediziner/in 
 

+ 
 

Erfolgreich abgeschlossene Facharztweiter-
bildung 
 

+ 
 

Eine von der Landesärztekammer anerkann-
te Zusatzbezeichnung auf dem Gebiet der 
Krankenhaushygiene 
 

oder 
 

Erfolgreicher Abschluss einer durch die 
Landesärztekammer anerkannten struktu-
rierten, curriculären Fortbildung zum/zur 
Krankenhaushygieniker/in (Umfang: mindes-
tens 200h) 

 

+ 
 

Nachweis der Fähigkeit zur Erfüllung der 
Aufgaben gemäß der Empfehlung der 
Kommission für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention (KRINKO) 

Führung  einer Berufsbezeichnung nach dem 
Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege  
 

+ 
 

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung 
 

+ 
 

Erfolgreicher Abschluss einer Weiterbildung zur 
Fachkraft für Hygiene in der Pflege an einer 
staatlich anerkannten Weiterbildungsstätte mit 
staatlicher Prüfung 
 

oder 
 

Gleichwertige Befähigung 

Anerkennung als Facharzt/Fachärztin 
 

+ 
 

Über das Fachgebiet hinausgehende Kenntnis-
se in Hygiene, Infektiologie und Mikrobiologie  

+ 
 

Erfolgreiche Teilnahme an einer von einer Lan-
desärztekammer anerkannten Fortbildung 
zum/zur hygienebeauftragten Arzt/Ärztin (Um-
fang: mindestens 40h)  
 

Erfahrene, hygieneinteressierte und in 
ihrem Tätigkeitsbereich anerkannte Perso-
nen 
 

+ 
 

Führung  einer Berufsbezeichnung nach 
dem Krankenpflegegesetz  
 

oder 
 

Führung einer vergleichbaren Berufsbe-
zeichnung. 

 

* Fachlich geeignetes Personal darf bis zum 31. Dezember 2016 auch eingesetzt werden, wenn die Anforderungen an die Qualifikation nicht erfüllt sind
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Bundesländer Voraussetzungen* 

Krankenhaushygieniker 
 
 

 

Hygienische Fachkräfte 

 
Hygienebeauftragte Ärzte Hygienebeauftragte Pflegekräfte 

Sachsen 1. Anerkennung als Krankenhaushygieniker/-
in von der Kommission für Krankenhaushy-
giene und Infektionsprävention beim Robert 
Koch-Institut oder des Staatsministeriums 
für Soziales und Verbraucherschutz 

 

oder 
 

2. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Hygiene und Umweltmedizin 

 

oder 
 

3. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepi-
demiologie 

 

+ 
 

Erfolgreicher Abschluss einer durch die 
Landesärztekammer anerkannte, strukturier-
te, curriculäre Fortbildung zum/zur Kranken-
haushygieniker/-in 

 

oder 
 

4. Approbierte/r Humanmediziner/-in 
 

+ 
 

Erfolgreich abgeschlossene Facharztweiter-
bildung 

 

+ 
 

Erfolgreicher Abschluss einer durch die 
Landesärztekammer anerkannte, strukturier-
te, curriculäre Fortbildung zum/zur Kranken-
haushygieniker/-in 

Führung einer Berufsbezeichnung nach dem 
Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege** 
 

+ 
 

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung 
 

+ 
 

Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung in der 
Hygiene und Infektionsprävention*** 
 

oder 
 

Gleichwertige Befähigung 

Anerkennung als Facharzt/Fachäztin 
 

+ 
 

Weisungsbefugt 
 

+ 
 

Erfolgreiche Teilnahme an einer von der Lan-
desärztekammer anerkannten strukturierten, 
curriculären Fortbildung zum/zur hygienebeauf-
tragte/n Arzt/Ärztin (Umfang: mindestens 40h) 
 

oder 
 

Gleichwertige Befähigung 

Staatlich anerkannte/r Gesundheits- und 
Krankenpfleger/-in 
 

+ 
 

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung 
 

 

* Fachlich geeignetes Personal darf bis zum 31. Dezember 2016 auch eingesetzt werden, wenn die Anforderungen an die Qualifikation nicht erfüllt sind 
 

** Krankenpflegegesetz – KrPflG vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442), das zuletzt durch Artikel 35 des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515, 2537) geändert worden ist 
 

*** Gemäß den §§ 71 bis 74 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales über die Weiterbildung in den Gesundheitsfachberufen (Weiterbildungsverordnung Gesundheitsfachberufe – Sächs-GfbWBVO) vom 
22. Mai 2007 (SächsGVBl. S. 209) in der jeweils geltenden Fassung
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Bundesländer Voraussetzungen* 

Krankenhaushygieniker Hygienische Fachkräfte Hygienebeauftragte Ärzte Hygienebeauftragte Pflegekräfte 

Sachsen-Anhalt 1. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Hygiene und Umweltmedizin 

 

oder 
 

2. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepi-
demiologie 

 

oder 
 

3. Approbierter Arzt/Ärztin 
 

+ 
 

Erfolgreich abgeschlossene Facharztwei-
terbildung  

 

+ 
 

Eine von der Landesärztekammer aner-
kannte Zusatzbezeichnung auf dem Gebiet 
der Krankenhaushygiene 
 

oder 
 

Erfolgreicher Abschluss einer durch die 
Landesärztekammer anerkannte, struktu-
rierte Fortbildung zu/zur Krankenhaushygi-
eniker/-in 

Führung einer Berufsbezeichnung nach dem 
Krankenpflege- oder Hebammengesetz 
 

+ 
 

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung 
 

+ 
 

Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zur 
Fachkraft für Hygiene in der Pflege (Umfang: 
mindestens 720 Stunden theoretischer und 
praktischer Unterricht  - Vollzeit: mindestens 12 
Monate, Teilzeit mindestens 24 Monate) 
 

Anerkennung als Facharzt/Fachärztin 
 

+ 
 

Weisungsbefugt 
 

+ 
 

Erfolgreiche Teilnahme an einer von der Lan-
desärztekammer anerkannten, strukturierten 
Fortbildung zum/zur hygienebeauftragten 
Arzt/Ärztin 

Führung einer Berufsbezeichnung nach 
dem Krankenpflege- oder Hebammenge-
setz 
 

+ 
 

Mehrjährige Berufserfahrung 
 

Schleswig-Holstein 1. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Hygiene und Umweltmedizin 
 

oder 
 

2. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin für 
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepi-
demiologie 
 

oder 
 

3. Anerkennung als Facharzt/Fachärztin einer 
anderen Fachrichtung mit speziellen Kennt-
nissen gemäß den Anforderungen der Emp-
fehlung der KRINKO 

Staatlich anerkannte/r Gesundheits- und Kran-
kenpfleger/-in 
 

+ 
 

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung 
 

+ 
 

Weiterbildung zur Hygienefachkraft 

Mindestens 2 Jahre ärztlich-klinische Berufser-
fahrung  
 

+ 
 

Kenntnisse und Erfahrungen auf den Gebieten 
der Hygiene und der Medizinischen Mikrobiolo-
gie  
 

+ 
 

Teilnahme an entsprechenden Fortbildungs-
maßnahmen  

Keine Angabe 

 

* Fachlich geeignetes Personal darf bis zum 31. Dezember 2016 auch eingesetzt werden, wenn die Anforderungen an die Qualifikation nicht erfüllt sind 
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Bundesländer Voraussetzungen* 

Krankenhaushygieniker Hygienische Fachkräfte Hygienebeauftragte Ärzte Hygienebeauftragte Pflegekräfte 

Thüringen 1. Approbierte/r Humanmediziner/-in 
 

+ 
 

Qualifikation als Facharzt/Fachärztin  für 
Hygiene und Umweltmedizin 
 

oder 
 

Qualifikation als Facharzt/Fachärztin für 
Mikrobiologie, Virologie und Infektions-
epidemiologie 

 

oder 
 

2. Erfolgreich abgeschlossene Facharztwei-
terbildung 

 

+ 
 

Eine von der Landesärztekammer aner-
kannte Zusatzbezeichnung auf dem Ge-
biet der Krankenhaushygiene  
 

oder 
 

Erfolgreicher Abschluss einer durch die 
Landesärztekammer anerkannte struktu-
rierte, curriculäre Fortbildung zum Kran-
kenhaushygieniker  

Staatlich anerkannte/r Krankenschwester/-
pfleger, Gesundheits- und Krankenschwester/-
pfleger, Kinderkrankenschwester/-pfleger, 
Altenpfleger/-in 
 

+ 
 

Mindestens 2 Jahre  Berufserfahrung  
 

+ 
 

Erfolgreicher Abschluss der Weiterbildung zur 
Hygienefachkraft (Weiterbildung kann berufs-
begleitend erfolgen**) 

Facharztqualifikation 
 

+ 
 

Weisungsbefugt 
 

+ 
 

Erfolgreiche Teilnahme an einer von der Lan-
desärztekammer anerkannten strukturierten, 
curriculären Fortbildung zum/zur hygienebeauf-
tragte/r Arzt/Ärztin (Umfang: mindestens 40h) 

Keine Angabe 

 

* Fachlich geeignetes Personal darf bis zum 31. Dezember 2016 auch eingesetzt werden, wenn die Anforderungen an die Qualifikation nicht erfüllt sind 
 

* Der Sechste Abschnitt der Thüringer Pflegefachberufe-Weiterbildungsverordnung vom 24. Januar 2010 (GVBl. S. 41) in der jeweils geltenden Fassung findet Anwendung 
 


